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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
Folgendes zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Ziel dieser Richtlinie ist es, zum 
reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarkts beizutragen und Hindernisse 
für die Ausübung der Grundfreiheiten, 
etwa des freien Kapitalverkehrs oder der 
Niederlassungsfreiheit, zu beseitigen, die 
auf Unterschiede zwischen den nationalen 
Vorschriften und Verfahren im Bereich der 
Insolvenz zurückzuführen sind.

(1) Ziel dieser Richtlinie ist es, zum 
reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarkts und der Kapitalmarktunion 
beizutragen und Hindernisse für die 
Ausübung der Grundfreiheiten, etwa des 
freien Kapitalverkehrs oder der 
Niederlassungsfreiheit, zu beseitigen, die 
auf Unterschiede zwischen den nationalen 
Vorschriften und Verfahren im Bereich der 
Insolvenz zurückzuführen sind.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Durch die in der Verordnung 
(EU) 2015/848 des Europäischen 
Parlaments und des Rates32 anerkannten 
großen Unterschiede im materiellen 
Insolvenzrecht entstehen Hindernisse für 
den Binnenmarkt, da sie die Attraktivität 
grenzübergreifender Investitionen mindern 
und so den grenzüberschreitenden 
Kapitalverkehr in der Union sowie von und 
nach Drittländern beeinträchtigen.

(2) Durch die in der Verordnung 
(EU) 2015/848 des Europäischen 
Parlaments und des Rates32 anerkannten 
großen Unterschiede im materiellen 
Insolvenzrecht und die von der 
Weltbank32a gemessenen starken 
Qualitätsschwankungen bei den 
innerstaatlichen Insolvenzverfahren 
entstehen Hindernisse für den 
Binnenmarkt, da sie die Attraktivität 
grenzübergreifender Investitionen mindern 
und so die Tragfähigkeit wirtschaftlicher 
Tätigkeiten und den 
grenzüberschreitenden Kapitalverkehr in 
der Union sowie von und nach Drittländern 
beeinträchtigen. Dies bedeutet auch, dass 
die Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Insolvenzrechts in einigen 
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Mitgliedstaaten erhebliche Änderungen 
erfordern kann.

__________________ __________________
32 Verordnung (EU) 2015/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 19).

32 Verordnung (EU) 2015/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren 
(ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 19).
32a 
https://subnational.doingbusiness.org/en/
data/exploretopics/resolving-
insolvency/what-measured 

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Insolvenzverfahren stellen die 
geordnete Abwicklung oder 
Restrukturierung von Unternehmen oder 
Unternehmern in finanzieller und 
wirtschaftlicher Notlage sicher. Diese 
Verfahren sind bei Finanzinvestitionen von 
entscheidender Bedeutung, da sie den 
endgültigen Verwertungswert dieser 
Investitionen bestimmen. Die 
unterschiedlichen Vorschriften der 
Mitgliedstaaten haben zu einer 
zunehmenden Rechtsunsicherheit und 
Unvorhersehbarkeit des Ausgangs von 
Insolvenzverfahren beigetragen und damit 
die Barrieren insbesondere für 
grenzübergreifende Investitionen im 
Binnenmarkt erhöht. Die in der Union 
bestehenden großen Unterschiede beim 
Verwertungswert und bei der Zeit, die 
benötigt wird, um ein Insolvenzverfahren 
abzuschließen, haben für die Kreditgeber 
und Anleger in grenzübergreifenden Fällen 
innerhalb des Binnenmarkts nachteilige 
Auswirkungen auf die Vorhersehbarkeit 
der Kosten.

(3) Insolvenzverfahren stellen die 
geordnete Abwicklung oder 
Restrukturierung von Unternehmen oder 
Unternehmern in finanzieller und 
wirtschaftlicher Notlage sicher. Diese 
Verfahren sind bei Finanzinvestitionen von 
entscheidender Bedeutung, da sie den 
endgültigen Verwertungswert dieser 
Investitionen bestimmen. Die 
unterschiedlichen Vorschriften der 
Mitgliedstaaten haben zu einer 
zunehmenden Rechtsunsicherheit und 
Unvorhersehbarkeit des 
Unternehmenswertes und des Ausgangs 
von Insolvenzverfahren beigetragen und 
damit die Barrieren insbesondere für 
grenzübergreifende Investitionen im 
Binnenmarkt erhöht. Diese Unsicherheit 
wirkt abschreckend, wodurch auch die 
Niederlassungsfreiheit der Unternehmen 
und die Bereitschaft zu 
unternehmerischen Tätigkeiten 
eingeschränkt werden, wodurch das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts gefährdet wird. Zumeist 
verfügen vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen nicht über 
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die Ressourcen für eine Einschätzung der 
Risiken grenzüberschreitender 
Aktivitäten. Die in der Union bestehenden 
großen Unterschiede beim 
Verwertungswert und bei der Zeit, die 
benötigt wird, um ein Insolvenzverfahren 
abzuschließen, haben für die Kreditgeber 
und Anleger in grenzübergreifenden Fällen 
innerhalb des Binnenmarkts nachteilige 
Auswirkungen auf die Vorhersehbarkeit 
der Kosten, was ein Hemmnis für 
Investitionen und die Anziehung von 
ausländischem Kapital in das EU-Gebiet 
darstellt.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die mit dieser Richtlinie verfolgte 
Integration des Binnenmarkts im Bereich 
des Insolvenzrechts ist von entscheidender 
Bedeutung für ein effizienteres 
Funktionieren der Kapitalmärkte in der 
Europäischen Union, auch im Hinblick auf 
einen besseren Zugang zur 
Unternehmensfinanzierung. Daher müssen 
in bestimmten Bereichen nationaler 
Insolvenzverfahren, die einen erheblichen 
Einfluss auf die Effizienz und Dauer 
solcher Verfahren haben, insbesondere auf 
grenzüberschreitende Insolvenzverfahren, 
Mindestanforderungen festgelegt werden.

(4) Die mit dieser Richtlinie verfolgte 
Integration des Binnenmarkts im Bereich 
des Insolvenzrechts ist von entscheidender 
Bedeutung für ein effizienteres 
Funktionieren der Kapitalmärkte in der 
Europäischen Union, auch im Hinblick auf 
einen besseren Zugang zur 
Unternehmensfinanzierung, die 
Diversifizierung der Portfolios und 
Investitionsmöglichkeiten, und verhindert 
gleichzeitig den Aufbau von notleidenden 
Krediten. Daher müssen in bestimmten 
Bereichen nationaler Insolvenzverfahren, 
die einen erheblichen Einfluss auf die 
Effizienz und Dauer solcher Verfahren 
haben, insbesondere auf 
grenzüberschreitende Insolvenzverfahren, 
und zu erhöhten Risiken und Kosten für 
Anleger führen, Mindestanforderungen 
festgelegt werden.

Änderungsantrag 5
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die in dieser Richtlinie 
festgelegten Mindeststandards zielen 
darauf ab, das Insolvenzrecht der 
Mitgliedstaaten zu harmonisieren, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Maximierung der Rechtssicherheit in 
Bezug auf den Wert eines Unternehmens, 
die Verbesserung der Effizienz von 
Insolvenzverfahren in Bezug auf Kosten 
und Dauer (insbesondere für 
Kleinstunternehmen und KMU), den 
Schutz der Arbeitnehmer und die 
Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie die 
Verbesserung der Berechenbarkeit und 
gerechten Verteilung des Wertes unter 
den Gläubigern. Es sollte davon 
ausgegangen werden, dass Arbeitnehmer, 
denen ein Unternehmen zum Zeitpunkt 
der Erbringung ihrer Arbeit eine 
Gegenleistung schuldet, als Gläubiger 
angesehen werden können.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Die Harmonisierung der 
Insolvenzverfahren geht mit niedrigeren 
Kreditkosten, einem besseren Zugang zu 
Krediten, einer verbesserten Verwertung 
für Gläubiger und einem wirksameren 
Schutz der Arbeitnehmer einher. 
Gleichzeitig besteht eines der Ziele bei der 
Vollendung der Kapitalmarktunion darin, 
die Eigenkapitalfinanzierung zu fördern, 
und die Zahlen darüber, wie sich eine 
stärkere Fremdfinanzierung durch einen 
besseren Schutz der Gläubigerrechte auf 
die Eigenkapitalfinanzierung auswirkt, 
sind nicht schlüssig. Daher ist ein 
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Rechtsinstrument zur Harmonisierung 
der legislativen Lösungen für die 
Bevorzugung von Fremd- gegenüber 
Eigenkapital erforderlich, unbeschadet 
der legitimen und wirksamen Nutzung 
von Schuldtiteln, um die Fremd- und 
Eigenkapitalfinanzierung in der EU 
parallel zu dieser Richtlinie 
gleichzustellen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) In Ausnahmefällen, wenn die 
Vollendung einer Rechtshandlung die 
Eintragung in ein öffentliches Register, 
z. B. das Grundbuch, erfordert, kann die 
Rechtshandlung als vollendet gelten, 
bevor die Eintragung erfolgt ist.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Im Zusammenhang mit 
Anfechtungsklagen sollte unterschieden 
werden zwischen Rechtshandlungen, bei 
denen die Forderung der Gegenpartei fällig 
und durchsetzbar war und gebührend 
befriedigt wurde (kongruente Deckung), 
und solchen, bei denen die Leistung nicht 
vollständig der Forderung des Gläubigers 
entsprach (inkongruente Deckung). 
Inkongruente Deckungen umfassen 
insbesondere vorzeitige Zahlungen, die 
Befriedigung mit ungewöhnlichen 
Zahlungsmitteln, die nachträgliche 
Besicherung einer noch nicht gesicherten 
Forderung, die nicht bereits in der 

(8) Im Zusammenhang mit 
Anfechtungsklagen sollte unterschieden 
werden zwischen Rechtshandlungen, bei 
denen die Forderung der Gegenpartei fällig 
und durchsetzbar war und gebührend 
befriedigt wurde (kongruente Deckung), 
und solchen, bei denen die Leistung nicht 
vollständig der Forderung des Gläubigers 
entsprach (inkongruente Deckung). 
Inkongruente Deckungen umfassen 
insbesondere vorzeitige Zahlungen, die 
Befriedigung mit ungewöhnlichen 
Zahlungsmitteln, die nachträgliche 
Besicherung einer noch nicht gesicherten 
Forderung, die nicht bereits in der 
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ursprünglichen Schuldvereinbarung 
vereinbart war, die Gewährung eines 
außerordentlichen Kündigungsrechts oder 
sonstiger nicht im zugrundeliegenden 
Vertrag vorgesehener Änderungen, den 
Verzicht auf Rechtsverteidigung oder 
Einsprüche oder die Anerkennung 
streitiger Schulden. Im Falle kongruenter 
Deckungen kann der Anfechtungsgrund 
der Bevorzugung nur geltend gemacht 
werden, wenn der Gläubiger der 
Rechtshandlung, die für nichtig erklärt 
werden kann, zum Zeitpunkt des 
Rechtsgeschäfts wusste oder hätte wissen 
müssen, dass der Schuldner 
zahlungsunfähig war.

ursprünglichen Schuldvereinbarung 
vereinbart war, die Gewährung eines 
außerordentlichen Kündigungsrechts oder 
sonstiger nicht im zugrundeliegenden 
Vertrag vorgesehener Änderungen, den 
Verzicht auf Rechtsverteidigung oder 
Einsprüche oder die Anerkennung 
streitiger Schulden. Im Falle kongruenter 
Deckungen kann der Anfechtungsgrund 
der Bevorzugung nur geltend gemacht 
werden, wenn der Gläubiger der 
Rechtshandlung, die für nichtig erklärt 
werden kann, zum Zeitpunkt des 
Rechtsgeschäfts wusste, dass der Schuldner 
zahlungsunfähig war.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Um zu gewährleisten, dass das 
Unternehmen im Zuge des Pre-pack-
Verfahrens zum besten Marktwert verkauft 
wird, sollten die Mitgliedstaaten entweder 
hohe Standards in Bezug auf 
Wettbewerbsorientiertheit, Transparenz 
und Fairness des in der Vorbereitungsphase 
durchgeführten Verkaufsprozesses 
sicherstellen oder vorsehen, dass das 
Gericht nach Eröffnung der 
Liquidationsphase des Verfahrens eine 
schnelle öffentliche Auktion durchführt.

(25) Um zu gewährleisten, dass das 
Unternehmen im Zuge des Pre-pack-
Verfahrens zum besten Marktwert verkauft 
wird, sollten die Mitgliedstaaten entweder 
hohe Standards in Bezug auf 
Wettbewerbsorientiertheit, Transparenz 
und Fairness des in der Vorbereitungsphase 
durchgeführten Verkaufsprozesses sowie 
gegebenenfalls den Zugang zu einer 
unabhängigen Bewertung sicherstellen 
oder vorsehen, dass das Gericht nach 
Eröffnung der Liquidationsphase des 
Verfahrens eine schnelle öffentliche 
Auktion durchführt.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens sollte nicht zur 
vorzeitigen Kündigung von Verträgen 
führen, nach denen die Parteien noch 
Erfüllungspflichten haben (noch zu 
erfüllende Verträge), die für die 
Fortführung des Geschäftsbetriebs 
notwendig sind. Eine solche Kündigung 
würde den Wert des Unternehmens oder 
eines Teils davon, das bzw. der im Wege 
des Pre-pack-Verfahrens verkauft werden 
soll, in unangemessener Weise gefährden. 
Daher sollte sichergestellt werden, dass 
diese Verträge auch ohne Zustimmung der 
Gegenpartei des Schuldners zu diesen 
Verträgen auf den Käufer des 
Unternehmens des Schuldners oder eines 
Teils davon übertragen werden. 
Gleichwohl gibt es Fälle, in denen die 
Abtretung der noch zu erfüllenden 
Verträge nach vernünftigem Ermessen 
nicht erwartet werden kann, wie etwa 
dann, wenn der Käufer ein Wettbewerber 
der Vertragsgegenpartei ist. Ebenso kann 
das Gericht bei einer individuellen 
Beurteilung eines noch zu erfüllenden 
Vertrags zu dem Schluss kommen, dass 
seine Kündigung den Interessen des 
Unternehmens des Schuldners besser 
dienen würde als seine Abtretung, etwa 
wenn die Abtretung des Vertrags zu einer 
unverhältnismäßigen Belastung für das 
Unternehmen führen würde. Dem Gericht 
sollte jedoch nicht gestattet sein, laufende 
Verträge in Bezug auf Lizenzen für Rechte 
an geistigem und gewerblichem Eigentum 
zu kündigen, da diese normalerweise 
Schlüsselkomponenten der 
Geschäftstätigkeit des verkauften 
Unternehmens sind.

(28) Die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens sollte nicht zur 
vorzeitigen Kündigung von Verträgen 
führen, nach denen die Parteien noch 
Erfüllungspflichten haben (noch zu 
erfüllende Verträge), die für die 
Fortführung des Geschäftsbetriebs 
notwendig sind. Eine solche Kündigung 
würde den Wert des Unternehmens oder 
eines Teils davon, das bzw. der im Wege 
des Pre-pack-Verfahrens verkauft werden 
soll, in unangemessener Weise gefährden. 
Daher sollte sichergestellt werden, dass 
diese Verträge nach Konsultation der 
Gegenpartei des Schuldners zu diesen 
Verträgen auf den Käufer des 
Unternehmens des Schuldners oder eines 
Teils davon übertragen werden. 
Gleichwohl gibt es Fälle, in denen die 
Abtretung der noch zu erfüllenden 
Verträge nicht gestattet werden kann, wie 
etwa dann, wenn der Käufer ein 
Wettbewerber der Vertragsgegenpartei ist 
oder wenn dadurch Arbeitnehmer an 
einen Vertragspartner gebunden werden, 
den sie nicht ausgewählt haben. Ebenso 
kann das Gericht bei einer individuellen 
Beurteilung eines noch zu erfüllenden 
Vertrags zu dem Schluss kommen, dass 
seine Kündigung den Interessen des 
Unternehmens des Schuldners besser 
dienen würde als seine Abtretung, etwa 
wenn die Abtretung des Vertrags zu einer 
unverhältnismäßigen Belastung für das 
Unternehmen führen würde. Dem Gericht 
sollte jedoch nicht gestattet sein, laufende 
Verträge in Bezug auf Lizenzen für Rechte 
an geistigem und gewerblichem Eigentum 
zu kündigen, da diese normalerweise 
Schlüsselkomponenten der 
Geschäftstätigkeit des verkauften 
Unternehmens sind.

Änderungsantrag 11
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die nationalen 
Insolvenzvorschriften eignen sich nicht 
immer zu einem angemessenen und 
verhältnismäßigen Umgang mit 
insolventen Kleinstunternehmen. In 
Anbetracht der besonderen Merkmale von 
Kleinstunternehmen und ihrer besonderen 
Erfordernisse in finanziellen Notlagen, 
insbesondere dem Erfordernis schnellerer, 
einfacherer und erschwinglicher Verfahren, 
sollte anerkannt werden, dass auf 
nationaler Ebene gesonderte 
Insolvenzverfahren in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen dieser Richtlinie 
ausgearbeitet werden sollten. Obwohl die 
in dieser Richtlinie enthaltenen 
Bestimmungen über vereinfachte 
Liquidationsverfahren nur für 
Kleinstunternehmen gelten, sollte es den 
Mitgliedstaaten möglich sein, ihre 
Anwendung auch auf kleine und mittlere 
Unternehmen auszudehnen, die keine 
Kleinstunternehmen sind.

(35) Die nationalen 
Insolvenzvorschriften eignen sich nicht 
immer zu einem angemessenen und 
verhältnismäßigen Umgang mit 
insolventen Kleinstunternehmen und 
KMU. In Anbetracht der besonderen 
Merkmale von Kleinstunternehmen und 
KMU und ihrer besonderen Erfordernisse 
in finanziellen Notlagen, insbesondere dem 
Erfordernis schnellerer, einfacherer und 
erschwinglicher Verfahren, sollte 
anerkannt werden, dass auf nationaler 
Ebene gesonderte Insolvenzverfahren in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
dieser Richtlinie ausgearbeitet werden 
sollten.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 38

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38) Um kostengünstige und zügige 
vereinfachte Liquidationsverfahren für 
Kleinstunternehmen einzurichten, sollten 
kurze Fristen eingeführt werden. Ebenso 
sollten die Formalitäten auf allen Stufen 
des Verfahrens, einschließlich der 
Eröffnung des Verfahrens, der Anmeldung 
und Zulassung von Forderungen, der 
Feststellung der Insolvenzmasse und der 
Verwertung des Vermögens, auf ein 
Minimum reduziert werden. Für die 
Einreichung eines Antrags auf Eröffnung 

(38) Um kostengünstige und zügige 
vereinfachte Liquidationsverfahren für 
Kleinstunternehmen und KMU 
einzurichten, sollten kurze Fristen 
eingeführt werden. Ebenso sollten die 
Formalitäten auf allen Stufen des 
Verfahrens, einschließlich der Eröffnung 
des Verfahrens, der Anmeldung und 
Zulassung von Forderungen, der 
Feststellung der Insolvenzmasse und der 
Verwertung des Vermögens, auf ein 
Minimum reduziert werden. Für die 
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eines vereinfachten Liquidationsverfahrens 
sollte ein Standardformular verwendet 
werden, und für die gesamte 
Kommunikation zwischen der zuständigen 
Behörde und gegebenenfalls dem 
Insolvenzverwalter und den 
Verfahrensbeteiligten sollten elektronische 
Mittel verwendet werden.

Einreichung eines Antrags auf Eröffnung 
eines vereinfachten Liquidationsverfahrens 
sollte ein Standardformular verwendet 
werden, und für die gesamte 
Kommunikation zwischen der zuständigen 
Behörde und gegebenenfalls dem 
Insolvenzverwalter und den 
Verfahrensbeteiligten sollten elektronische 
Mittel verwendet werden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 39

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Alle Kleinstunternehmen sollten die 
Möglichkeit haben, ein Verfahren 
einzuleiten, um ihre finanziellen 
Schwierigkeiten zu bewältigen und in den 
Genuss einer Entschuldung zu kommen. 
Der Zugang zu einem vereinfachten 
Liquidationsverfahren sollte nicht davon 
abhängen, dass das Kleinstunternehmen in 
der Lage ist, die Verwaltungskosten eines 
solchen Verfahrens zu tragen. In die 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 
sollten Vorschriften zur Deckung der 
Kosten für die Verwaltung vereinfachter 
Liquidationsverfahren für den Fall 
aufgenommen werden, dass das Vermögen 
und die Einnahmequellen des Schuldners 
nicht ausreichen, um diese Kosten zu 
decken.

(39) Alle Kleinstunternehmen und KMU 
sollten die Möglichkeit haben, ein 
Verfahren einzuleiten, um ihre finanziellen 
Schwierigkeiten zu bewältigen und in den 
Genuss einer Entschuldung zu kommen. 
Der Zugang zu einem vereinfachten 
Liquidationsverfahren sollte nicht davon 
abhängen, dass sie in der Lage sind, die 
Verwaltungskosten eines solchen 
Verfahrens zu tragen. In die 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 
sollten Vorschriften zur Deckung der 
Kosten für die Verwaltung vereinfachter 
Liquidationsverfahren für den Fall 
aufgenommen werden, dass das Vermögen 
und die Einnahmequellen des Schuldners 
nicht ausreichen, um diese Kosten zu 
decken.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) In vereinfachten 
Liquidationsverfahren muss in der Regel 
in Anbetracht der einfachen 

entfällt
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Geschäftstätigkeiten von 
Kleinstunternehmen, die von der 
zuständigen Behörde ausreichend 
beaufsichtigt werden können, kein 
Insolvenzverwalter bestellt werden. Daher 
sollte der Schuldner die Kontrolle über 
sein Vermögen und das Tagesgeschäft 
behalten. Um zugleich sicherzustellen, 
dass vereinfachte Liquidationsverfahren 
effektiv und effizient durchgeführt 
werden können, sollte der Schuldner zu 
Beginn und während des gesamten 
Verfahrens genaue, zuverlässige und 
vollständige Angaben zu seiner 
Finanzlage und seinen 
Geschäftsangelegenheiten machen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41) Wenn der Schuldner ein 
Kleinstunternehmen ist, sollte er in den 
Genuss einer vorübergehenden Aussetzung 
von Einzelvollstreckungsmaßnahmen 
kommen können, damit der Wert der 
Insolvenzmasse bewahrt und eine faire und 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens sichergestellt werden kann. Die 
Mitgliedstaaten können jedoch den 
zuständigen Behörden gestatten, bestimmte 
Forderungen unter genau festgelegten 
Umständen vom Geltungsbereich der 
Aussetzung auszuschließen.

(41) Wenn der Schuldner ein 
Kleinstunternehmen oder KMU ist, sollte 
er in den Genuss einer vorübergehenden 
Aussetzung von 
Einzelvollstreckungsmaßnahmen kommen 
können, damit der Wert der 
Insolvenzmasse bewahrt und eine faire und 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens sichergestellt werden kann. Die 
Mitgliedstaaten können jedoch den 
zuständigen Behörden gestatten, bestimmte 
Forderungen unter genau festgelegten 
Umständen vom Geltungsbereich der 
Aussetzung auszuschließen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 42
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42) Bestrittene Forderungen sollten so 
behandelt werden, dass die Durchführung 
vereinfachter Liquidationsverfahren für 
Kleinstunternehmen nicht unnötig 
erschwert wird. Wenn bestrittene 
Forderungen nicht schnell behandelt 
werden können, kann die Möglichkeit, eine 
Forderung zu bestreiten, dazu genutzt 
werden, unnötige Verzögerungen zu 
verursachen. Im Hinblick auf die 
Entscheidung über die Behandlung einer 
bestrittenen Forderung sollte die 
zuständige Behörde befugt sein, die 
Fortsetzung des vereinfachten 
Liquidationsverfahrens nur in Bezug auf 
unbestrittene Forderungen zuzulassen.

(42) Bestrittene Forderungen sollten so 
behandelt werden, dass die Durchführung 
vereinfachter Liquidationsverfahren für 
Kleinstunternehmen und KMU nicht 
unnötig erschwert wird. Wenn bestrittene 
Forderungen nicht schnell behandelt 
werden können, kann die Möglichkeit, eine 
Forderung zu bestreiten, dazu genutzt 
werden, unnötige Verzögerungen zu 
verursachen. Im Hinblick auf die 
Entscheidung über die Behandlung einer 
bestrittenen Forderung sollte die 
zuständige Behörde befugt sein, die 
Fortsetzung des vereinfachten 
Liquidationsverfahrens nur in Bezug auf 
unbestrittene Forderungen zuzulassen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 50

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(50) Eine faire Vertretung der Gläubiger 
im Gläubigerausschuss ist besonders 
wichtig in Bezug auf ungesicherte 
Gläubiger, bei denen es sich um Kleinst-, 
kleine oder mittlere Unternehmen handelt, 
denen, wenn sie im Falle der Insolvenz 
eines Schuldners, der ein 
Großunternehmen ist, nicht rechtzeitig 
bezahlt werden, selbst die Insolvenz droht 
(Dominoeffekt). Die angemessene 
Vertretung solcher Gläubiger im 
Gläubigerausschuss könnte sicherstellen, 
dass sie im Zuge der Verteilung des 
beigetriebenen Erlöses ihre Anteile 
schneller erhalten.

(50) Eine faire Vertretung der Gläubiger 
im Gläubigerausschuss ist besonders 
wichtig für Arbeitnehmer, für die 
verzögerte Lohnzahlungen regelmäßig 
eine Existenzbedrohung darstellen, sowie 
für ungesicherte Gläubiger, bei denen es 
sich um Kleinst-, kleine oder mittlere 
Unternehmen handelt, denen, wenn sie im 
Falle der Insolvenz eines Schuldners, der 
ein Großunternehmen ist, nicht rechtzeitig 
bezahlt werden, selbst die Insolvenz droht 
(Dominoeffekt). Die angemessene 
Vertretung solcher Gläubiger im 
Gläubigerausschuss, einschließlich der 
Vertretung der Arbeitnehmerinteressen 
durch die Bestellung eines Vertreters im 
Gläubigerausschuss, könnte sicherstellen, 
dass sie im Zuge der Verteilung des 
beigetriebenen Erlöses ihre Anteile 
schneller erhalten.
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Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 53

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(53) Die Organisation der Arbeit steht 
im Ermessen der Mitglieder des 
Gläubigerausschusses, solange die 
Arbeitsweise rechtmäßig, transparent und 
wirkungsvoll ist. Die Mitgliedstaaten 
sollten daher vorschreiben, dass der 
Gläubigerausschuss die Arbeitsweise 
festlegt und angibt, wie Sitzungen 
abzuhalten sind, wer daran teilnehmen und 
wer abstimmen darf und wie die 
Unparteilichkeit und die Vertraulichkeit 
der Arbeit des Ausschusses gewährleistet 
werden. Bei der Festlegung der 
Arbeitsweise sollte auch eine Rolle für 
Arbeitgebervertreter oder Transparenz 
gegenüber anderen Gläubigern vorgesehen 
werden können. Die Gläubiger sollten auf 
elektronischem Wege teilnehmen und 
abstimmen oder das Stimmrecht an eine 
dritte Person übertragen können, sofern 
diese Person ordnungsgemäß 
bevollmächtigt ist. Diese Möglichkeit wäre 
insbesondere für in anderen 
Mitgliedstaaten ansässige Gläubiger von 
Vorteil.

(53) Die Organisation der Arbeit steht 
im Ermessen der Mitglieder des 
Gläubigerausschusses, solange die 
Arbeitsweise rechtmäßig, transparent und 
wirkungsvoll ist. Die Mitgliedstaaten 
sollten daher vorschreiben, dass der 
Gläubigerausschuss die Arbeitsweise 
festlegt und angibt, wie Sitzungen 
abzuhalten sind, wer daran teilnehmen und 
wer abstimmen darf und wie die 
Unparteilichkeit und die Vertraulichkeit 
der Arbeit des Ausschusses gewährleistet 
werden. Bei der Festlegung der 
Arbeitsweise sollte auch eine Rolle für 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter 
oder Transparenz gegenüber anderen 
Gläubigern vorgesehen werden können. 
Die Gläubiger sollten auf elektronischem 
Wege teilnehmen und abstimmen oder das 
Stimmrecht an eine dritte Person 
übertragen können, sofern diese Person 
ordnungsgemäß bevollmächtigt ist. Diese 
Möglichkeit wäre insbesondere für in 
anderen Mitgliedstaaten ansässige 
Gläubiger von Vorteil.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) vereinfachte Liquidationsverfahren 
für Kleinstunternehmen;

e) vereinfachte Liquidationsverfahren 
für Kleinstunternehmen und KMU;

Änderungsantrag 20
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe q

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

q) „dem Schuldner nahestehende 
Partei“ Personen, einschließlich juristischer 
Personen, die bevorzugten Zugang zu nicht 
öffentlichen Informationen über die 
Geschäfte des Schuldners haben.

q) „dem Schuldner nahestehende 
Partei“ Personen, einschließlich juristischer 
Personen, sofern sie bevorzugten Zugang 
zu nicht öffentlichen Informationen über 
die Geschäfte des Schuldners haben.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe q a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

qa) „Vertrag über die Vermietung von 
Gütern“ einen Vertrag, nach dem sich 
eine Partei – der Vermieter – verpflichtet, 
der anderen Partei – dem Mieter – ein 
vorübergehendes Nutzungsrecht an 
Gütern gegen Miete zu gewähren, ohne 
dass die Parteien vereinbart haben, dass 
das Eigentum nach Ablauf eines 
Nutzungszeitraums übertragen wird. Die 
Miete kann in Form eines Geldbetrags 
oder eines anderen Wertes abgegolten 
werden.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn der Schuldner eine natürliche Person 
ist, gehören zu den nahestehenden 
Personen insbesondere

Wenn der Schuldner eine natürliche Person 
ist,

Änderungsantrag 23
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn der Schuldner eine juristische Person 
ist, gehören zu den nahestehenden 
Personen insbesondere

Wenn der Schuldner eine juristische Person 
ist,

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können Vorschriften 
erlassen oder beibehalten, nach denen 
ausnahmsweise eine Rechtshandlung, die 
zu ihrer Vollendung in ein öffentliches 
Register eingetragen werden muss, als 
vollendet gilt, bevor die Eintragung 
erfolgt ist.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Richtlinie berührt nicht das Recht 
der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und 
Anhörung nach dem Unionsrecht und 
dem nationalen Recht zu Insolvenzplänen 
oder Bestandteilen von Insolvenzplänen, 
die sich auf die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen, die Struktur 
des Unternehmens, die voraussichtliche 
Entwicklung und die Produktion und den 
Absatz, wesentliche Änderungen der 
Organisation, die Einführung neuer 
Arbeitsmethoden oder 
Produktionsverfahren, 
Produktionsverlagerungen, Fusionen, 
Verkleinerungen oder Schließungen von 
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Unternehmen oder wichtigen 
Unternehmensteilen sowie 
Massenentlassungen auswirken können.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) der betreffende Gläubiger wusste 
oder hätte wissen müssen, dass der 
Schuldner nicht in der Lage war, seine 
fälligen Schulden zu begleichen, oder dass 
ein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens eingereicht worden 
war.

b) der betreffende Gläubiger wusste, 
dass der Schuldner nicht in der Lage war, 
seine fälligen Schulden zu begleichen, oder 
dass ein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens eingereicht worden 
war.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) gegebenenfalls Rechtshandlungen 
im Einklang mit dem nationalen Recht, 
die der Befriedigung oder Besicherung 
von Forderungen der 
Sozialversicherungsträger dienen.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im 
Falle von Zahlungen auf Wechsel oder 
Schecks nach Unterabsatz 1 Buchstabe b 
der auf den Wechsel oder Scheck gezahlte 
Betrag vom letzten Indossanten oder, falls 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im 
Falle von Zahlungen auf Wechsel oder 
Schecks nach Unterabsatz 1 Buchstabe b 
der auf den Wechsel oder Scheck gezahlte 
Betrag vom letzten Indossanten oder, falls 
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dieser den Wechsel für einen Dritten 
indossiert hat, von diesem Dritten 
herausgegeben wird, wenn der letzte 
Indossant oder der Dritte zu dem 
Zeitpunkt, zu dem er den Wechsel 
indossierte oder indossieren ließ, wusste 
oder hätte wissen müssen, dass der 
Schuldner nicht in der Lage war, seine 
fälligen Schulden zu begleichen, oder dass 
ein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens eingereicht worden 
war. Dieses Wissen wird vermutet, wenn 
der letzte Indossant oder der Dritte eine 
dem Schuldner nahestehende Partei war.

dieser den Wechsel für einen Dritten 
indossiert hat, von diesem Dritten 
herausgegeben wird, wenn der letzte 
Indossant oder der Dritte zu dem 
Zeitpunkt, zu dem er den Wechsel 
indossierte oder indossieren ließ, wusste, 
dass der Schuldner nicht in der Lage war, 
seine fälligen Schulden zu begleichen, oder 
dass ein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens eingereicht worden 
war. Dieses Wissen wird vermutet, wenn 
der letzte Indossant oder der Dritte eine 
dem Schuldner nahestehende Partei war.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Rechtshandlungen, durch die der Schuldner 
absichtlich einen Nachteil für die 
Gesamtheit der Gläubiger verursacht hat, 
für nichtig erklärt werden können, wenn 
die beiden folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Rechtshandlungen, durch die der Schuldner 
absichtlich einen Nachteil für die 
Gesamtheit der Gläubiger verursacht hat, 
durch gerichtlichen Beschluss für nichtig 
erklärt werden können, wenn dies nach 
billigem Ermessen gerechtfertigt ist, wenn 
die beiden folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind:

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die andere Partei der 
Rechtshandlung wusste oder hätte wissen 
müssen, dass der Schuldner die Absicht 
hatte, einen Nachteil für die Gesamtheit der 
Gläubiger zu verursachen.

b) die andere Partei der 
Rechtshandlung wusste, dass der Schuldner 
die Absicht hatte, einen Nachteil für die 
Gesamtheit der Gläubiger zu verursachen.
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Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die in Artikel 9 festgelegten Rechte 
gegenüber einem Erben oder sonstigen 
Gesamtrechtsnachfolger der Partei, die 
durch die für nichtig erklärte 
Rechtshandlung begünstigt wurde, 
wirksam sind.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die in Artikel 9 festgelegten Rechte 
gegenüber einem Erben oder sonstigen 
Gesamtrechtsnachfolger der Partei, die 
durch die für nichtig erklärte 
Rechtshandlung begünstigt wurde, 
wirksam sind, es sei denn, der Erwerb 
erfolgte in gutem Glauben.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) der Rechtsnachfolger kannte die 
Umstände, auf die die Anfechtungsklage 
gestützt ist, oder hätte sie kennen müssen.

b) der Rechtsnachfolger kannte die 
Umstände, auf die die Anfechtungsklage 
gestützt ist.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass das Pre-pack-Verfahren aus den 
folgenden zwei aufeinanderfolgenden 
Phasen besteht:

(1) Die Mitgliedstaaten können ein 
Pre-pack-Verfahren einführen, wenn sich 
der Schuldner in einer Situation befindet, 
in der die Wahrscheinlichkeit einer 
Insolvenz besteht oder er nach nationalem 
Recht zahlungsunfähig ist. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Pre-
pack-Verfahren aus den folgenden zwei 
aufeinanderfolgenden Phasen besteht:



PE752.615v02-00 20/39 AD\1285142DE.docx

DE

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Diese Richtlinie hindert die 
Mitgliedstaaten nicht daran, 
Bestimmungen über das Pre-pack-
Verfahren zu erlassen oder beizubehalten, 
wenn diese Bestimmungen einen 
größeren Schutz der Arbeitnehmer oder 
ihrer Vertreter bieten als die 
Bestimmungen dieses Titels.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass das 
Gericht auf Antrag des Schuldners einen 
Sachwalter bestellt.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass das 
Gericht auf Antrag des Schuldners einen 
Sachwalter bestellt, wenn dies zweckmäßig 
ist.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) seine Aufgaben in Absprache mit 
den Gläubigern wahrnimmt, sofern dies 
angemessen ist;

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe a b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ab) gegebenenfalls auf eine 
unabhängige Bewertung zurückgreifen 
kann, um die Anforderungen in Bezug 
auf das Erreichen des Marktwerts zu 
erfüllen;

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 2– Unterabsatz 1 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) dafür sorgt, dass ein 
Gläubigerausschuss beteiligt ist;

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 23 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten sehen die Einholung 
der Dienste eines unabhängigen 
Sachverständigen für Wertermittlung als 
Mittel zur Ermittlung eines fairen 
Marktpreises vor.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass der im Rahmen der 
Vorbereitungsphase durchgeführte 
Verkaufsprozess wettbewerbsbestimmt, 
transparent und fair ist und den 
Marktstandards entspricht.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass der im Rahmen der 
Vorbereitungsphase durchgeführte 
Verkaufsprozess wettbewerbsbestimmt, 
transparent und fair ist, den Markt- und 
Sozialstandards entspricht und darauf 
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abzielt, einen fairen Wert für den Kauf zu 
erzielen.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 24 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Geht im Rahmen des 
Verkaufsprozesses nur ein einziges 
verbindliches Angebot ein, so gilt dieses 
als das dem Marktpreis des Unternehmens 
entsprechende Angebot.

(2) Geht im Rahmen des 
Verkaufsprozesses nur ein einziges 
verbindliches Angebot ein, so gilt dieses 
als das dem Marktpreis des Unternehmens 
entsprechende Angebot, es sei denn, es 
kann das Gegenteil nachgewiesen werden.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
dem Käufer des Unternehmens des 
Schuldners oder eines Teils davon die noch 
zu erfüllenden Verträge abgetreten werden, 
die für die Weiterführung der 
Geschäftstätigkeit des Schuldners 
erforderlich sind und deren Aussetzung 
die Geschäftstätigkeit zum Erliegen 
brächte. Die Zustimmung der 
Gegenpartei(en) des Schuldners ist für die 
Abtretung nicht erforderlich.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
dem Käufer des Unternehmens des 
Schuldners oder eines Teils davon die noch 
zu erfüllenden Verträge abgetreten werden, 
die für die Weiterführung der 
Geschäftstätigkeit des Schuldners 
erforderlich sind. Die Zustimmung der 
Gegenpartei(en) des Schuldners ist für die 
Abtretung nicht erforderlich.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 27 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Dieser Artikel lässt die in der 
Richtlinie 2001/23/EG vorgesehenen 
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Rechte und Pflichten sowie das Recht 
eines Arbeitnehmers, gegen den 
Übergang seines Arbeitsvertrags nach 
nationalem Recht Einspruch einzulegen, 
unberührt.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 30 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Kriterien für die Auswahl des besten 
Gebots im Pre-pack-Verfahren den 
Kriterien entsprechen, die in 
Liquidationsverfahren für die Wahl 
zwischen konkurrierenden Angeboten 
angewendet werden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Kriterien für die Auswahl des besten 
Gebots im Pre-pack-Verfahren den Erhalt 
von Arbeitsplätzen umfassen und den 
Kriterien entsprechen, die in 
Liquidationsverfahren für die Wahl 
zwischen konkurrierenden Angeboten 
angewendet werden.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Die anderen am Verkaufsprozess 
beteiligten Parteien werden angemessen 
über die dem Schuldner nahestehenden 
Parteien und deren Beziehung zum 
Schuldner unterrichtet.

b) Die anderen am Verkaufsprozess 
beteiligten Parteien, einschließlich der 
Gläubiger, werden angemessen über die 
dem Schuldner nahestehenden Parteien und 
deren Beziehung zum Schuldner 
unterrichtet.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 32 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wurde die in Unterabsatz 1 Buchstabe a 
genannte Offenlegungspflicht nachweislich 

Wurden die in Unterabsatz 1 Buchstabe a 
genannte Offenlegungspflicht und die in 
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verletzt, können die Mitgliedstaaten 
vorsehen, dass das Gericht die in 
Artikel 28 genannten Vorteile widerruft.

Buchstabe b genannte 
Unterrichtungspflicht nachweislich 
verletzt, können die Mitgliedstaaten 
vorsehen, dass das Gericht die in 
Artikel 28 genannten Vorteile widerruft.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 36 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im 
Falle der Zahlungsunfähigkeit einer 
juristischen Person die 
Unternehmensleitung verpflichtet ist, 
spätestens drei Monate, nachdem sie 
Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit der 
juristischen Person erlangt hat oder 
vernünftigerweise davon ausgegangen 
werden kann, dass sie Kenntnis davon 
erlangt hat, beim Gericht einen Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu 
stellen.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in 
Fällen, in denen eine juristische Person 
wahrscheinlich zahlungsunfähig wird, die 
Unternehmensleitung verpflichtet ist, 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine 
Insolvenz zu vermeiden, und in Fällen, in 
denen eine Insolvenz nicht vermieden 
werden kann, alle erdenklichen 
Maßnahmen ergreift, um eine Insolvenz 
zu vermeiden. Dabei berücksichtigt die 
Unternehmensleitung

a) die Interessen der Gläubiger und
b) die Notwendigkeit, vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten zu vermeiden, 
das die Lebensfähigkeit des 
Unternehmens gefährdet.
Ungeachtet des Unterabsatzes 1 stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass die 
Unternehmensleitung einer insolventen 
juristischen Person beim Gericht 
unverzüglich einen Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens stellt, nachdem 
sie Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit 
der juristischen Person erlangt hat oder 
vernünftigerweise davon ausgegangen 
werden kann, dass sie Kenntnis davon 
erlangt hat.

Änderungsantrag 48
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 37 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Absatz 1 gilt unbeschadet 
strengerer nationaler Vorschriften über die 
zivilrechtliche Haftung bei der Verletzung 
der Pflicht der Unternehmensleitung, die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gemäß Artikel 36 zu beantragen.

(2) Absatz 1 gilt unbeschadet 
strengerer nationaler Vorschriften über die 
zivilrechtliche Haftung bei der Verletzung 
der Pflicht der Unternehmensleitung, eine 
Insolvenz oder einen Bankrott zu 
vermeiden und die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gemäß Artikel 36 zu 
beantragen.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bestimmungen für die Liquidation von 
Kleinstunternehmen

Bestimmungen für die Liquidation von 
Kleinstunternehmen und KMU

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass zahlungsunfähige Kleinstunternehmen 
Zugang zu vereinfachten 
Liquidationsverfahren erhalten, die den 
Bestimmungen dieses Titels entsprechen.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass zahlungsunfähige Kleinstunternehmen 
und KMU Zugang zu vereinfachten 
Liquidationsverfahren erhalten, die den 
Bestimmungen dieses Titels entsprechen.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Ein Kleinstunternehmen gilt für die (2) Ein Kleinstunternehmen oder KMU 
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Zwecke des vereinfachten 
Liquidationsverfahrens als 
zahlungsunfähig, wenn es generell nicht in 
der Lage ist, seine Schulden bei Fälligkeit 
zu begleichen. Die Mitgliedstaaten legen 
fest, unter welchen Bedingungen davon 
auszugehen ist, dass ein 
Kleinstunternehmen generell nicht in der 
Lage ist, seine Schulden bei Fälligkeit zu 
begleichen, und stellen sicher, dass diese 
Bedingungen klar, einfach und für das 
betreffende Kleinstunternehmen leicht 
feststellbar sind.

gilt für die Zwecke des vereinfachten 
Liquidationsverfahrens als 
zahlungsunfähig, wenn es generell nicht in 
der Lage ist, seine Schulden bei Fälligkeit 
zu begleichen. Die Mitgliedstaaten legen 
fest, unter welchen Bedingungen davon 
auszugehen ist, dass ein 
Kleinstunternehmen oder KMU generell 
nicht in der Lage ist, seine Schulden bei 
Fälligkeit zu begleichen, und stellen sicher, 
dass diese Bedingungen klar, einfach und 
für das betreffende Kleinstunternehmen 
oder KMU leicht feststellbar sind.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 39 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei 
vereinfachten Liquidationsverfahren ein 
Insolvenzverwalter nur bestellt werden 
kann, wenn die beiden folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei 
vereinfachten Liquidationsverfahren der 
Schuldner, ein Gläubiger oder eine 
Gruppe von Gläubigern beantragen 
können, dass kein Insolvenzverwalter 
bestellt wird, sofern das 
Kleinstunternehmen oder das KMU über 
eine aktuelle Bilanz verfügt. Aus dem 
Antrag muss hervorgehen, dass das 
Kleinstunternehmen oder das KMU den 
zuständigen staatlichen Behörden seinen 
jüngsten Jahresabschluss vorgelegt hat.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 39 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Der Schuldner, ein Gläubiger oder 
eine Gruppe von Gläubigern haben eine 
solche Bestellung beantragt.

entfällt



AD\1285142DE.docx 27/39 PE752.615v02-00

DE

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 39 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Die Kosten für das Eingreifen des 
Insolvenzverwalters können aus der 
Insolvenzmasse oder von der Partei 
finanziert werden, die die Bestellung 
beantragt hat.

entfällt

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 39 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die fehlende Finanzierung durch die 
Insolvenzmasse oder durch die Partei, die 
die Bestellung beantragt hat, stellt keinen 
Grund für den Antrag dar, dass kein 
Insolvenzverwalter bestellt wird.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass zahlungsunfähige Kleinstunternehmen 
bei einer zuständigen Behörde die 
Eröffnung eines vereinfachten 
Liquidationsverfahrens beantragen können.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass zahlungsunfähige Kleinstunternehmen 
und KMU bei einer zuständigen Behörde 
die Eröffnung eines vereinfachten 
Liquidationsverfahrens beantragen können.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass jeder Gläubiger eines 
zahlungsunfähigen Kleinstunternehmens 
bei einer zuständigen Behörde die 
Eröffnung eines vereinfachten 
Liquidationsverfahrens in Bezug auf das 
Kleinunternehmen beantragen kann. Das 
betreffende Kleinstunternehmen erhält 
Gelegenheit, diesem Antrag zu 
widersprechen oder zuzustimmen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass jeder Gläubiger eines 
zahlungsunfähigen Kleinstunternehmens 
oder KMU bei einer zuständigen Behörde 
die Eröffnung eines vereinfachten 
Liquidationsverfahrens in Bezug auf das 
Unternehmen beantragen kann. Das 
betreffende Kleinstunternehmen oder 
KMU erhält Gelegenheit, diesem Antrag zu 
widersprechen oder zuzustimmen.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Kleinstunternehmen die Eröffnung 
eines vereinfachten Liquidationsverfahrens 
mittels eines Standardformulars beantragen 
können.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Kleinstunternehmen und KMU die 
Eröffnung eines vereinfachten 
Liquidationsverfahrens mittels eines 
Standardformulars beantragen können.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Name, Registernummer, Sitz oder, 
sofern davon abweichend, Postanschrift 
des Schuldners, wenn es sich bei dem 
Kleinstunternehmen um eine juristische 
Person handelt;

a) Name, Registernummer, Sitz oder, 
sofern davon abweichend, Postanschrift 
des Schuldners, wenn es sich bei dem 
Kleinstunternehmen oder KMU um eine 
juristische Person handelt;

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 4 – Buchstabe b



AD\1285142DE.docx 29/39 PE752.615v02-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Name, gegebenenfalls 
Registernummer sowie Postanschrift des 
Schuldners oder, falls die Anschrift 
geschützt ist, Geburtsort und Geburtsdatum 
des Schuldners, wenn es sich bei dem 
Kleinstunternehmen um einen 
Einzelunternehmer handelt;

b) Name, gegebenenfalls 
Registernummer sowie Postanschrift des 
Schuldners oder, falls die Anschrift 
geschützt ist, Geburtsort und Geburtsdatum 
des Schuldners, wenn es sich bei dem 
Kleinstunternehmen oder KMU um einen 
Einzelunternehmer handelt;

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) Verzeichnis der Vermögenswerte 
des Kleinstunternehmens;

c) Verzeichnis der Vermögenswerte 
des Kleinstunternehmens oder KMU;

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 4 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Name, Anschrift oder sonstige 
Kontaktdaten der Gläubiger des 
Kleinstunternehmens, die dem 
Kleinstunternehmen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung vorliegen;

d) Name, Anschrift oder sonstige 
Kontaktdaten der Gläubiger des 
Kleinstunternehmens oder KMU, die dem 
Unternehmen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung vorliegen;

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 4 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Verzeichnis der Forderungen 
gegenüber dem Kleinstunternehmen, wobei 
für jede Forderung der Betrag, die 
Hauptforderung und gegebenenfalls die 

e) Verzeichnis der Forderungen 
gegenüber dem Kleinstunternehmen oder 
KMU, wobei für jede Forderung der 
Betrag, die Hauptforderung und 
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Zinsen sowie der Entstehungszeitpunkt der 
Forderung und, sofern davon abweichend, 
das Fälligkeitsdatum angegeben wird;

gegebenenfalls die Zinsen sowie der 
Entstehungszeitpunkt der Forderung und, 
sofern davon abweichend, das 
Fälligkeitsdatum angegeben wird;

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 4 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) Verzeichnis aller 
Geschäftsvorgänge in den sechs Monaten 
vor dem Antrag auf Eröffnung eines 
vereinfachten Liquidationsverfahrens;

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 4 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Angabe, ob für eine bestimmte 
Forderung eine dingliche Sicherheit oder 
ein Eigentumsvorbehalt geltend gemacht 
wird und, wenn ja, welche 
Vermögenswerte Gegenstand der 
Sicherheit sind.

f) Angabe, ob für eine bestimmte 
Forderung eine dingliche Sicherheit oder 
ein Eigentumsvorbehalt besteht und, wenn 
ja, welche Vermögenswerte Gegenstand 
der Sicherheit sind.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass das Kleinstunternehmen, wenn der 
Antrag auf Eröffnung des vereinfachten 
Liquidationsverfahrens von einem 
Gläubiger gestellt wird und es der 
Eröffnung des Verfahrens zustimmt, 
verpflichtet ist, zusammen mit seiner 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass das Kleinstunternehmen oder KMU, 
wenn der Antrag auf Eröffnung des 
vereinfachten Liquidationsverfahrens von 
einem Gläubiger gestellt wird und es der 
Eröffnung des Verfahrens zustimmt, 
verpflichtet ist, zusammen mit seiner 
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Antwort nach Absatz 2 die in Absatz 4 
aufgeführten Informationen vorzulegen, 
soweit ihm diese vorliegen.

Antwort nach Absatz 2 die in Absatz 4 
aufgeführten Informationen vorzulegen, 
soweit ihm diese vorliegen.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass das Kleinstunternehmen, wenn der 
Antrag auf Eröffnung des vereinfachten 
Liquidationsverfahrens von einem 
Gläubiger gestellt wird und die zuständige 
Behörde ungeachtet seines Widerspruchs 
oder bei Ausbleiben seiner Antwort das 
Verfahren eröffnet, verpflichtet ist, die in 
Absatz 4 aufgeführten Informationen 
spätestens zwei Wochen nach Eingang der 
Mitteilung über die Verfahrenseröffnung 
vorzulegen.

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass das Kleinstunternehmen oder KMU, 
wenn der Antrag auf Eröffnung des 
vereinfachten Liquidationsverfahrens von 
einem Gläubiger gestellt wird und die 
zuständige Behörde ungeachtet seines 
Widerspruchs oder bei Ausbleiben seiner 
Antwort das Verfahren eröffnet, 
verpflichtet ist, die in Absatz 4 
aufgeführten Informationen spätestens 
zwei Wochen nach Eingang der Mitteilung 
über die Verfahrenseröffnung vorzulegen.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 42 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Der Schuldner ist kein 
Kleinstunternehmen.

a) Der Schuldner ist weder ein 
Kleinstunternehmen noch ein KMU.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 42 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass das Kleinstunternehmen sowie jeder 
Gläubiger des Kleinstunternehmens die 
Entscheidung über den Antrag auf 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass das Kleinstunternehmen oder KMU 
sowie jeder Gläubiger des 
Kleinstunternehmens oder KMU die 
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Eröffnung des vereinfachten 
Liquidationsverfahrens vor Gericht 
anfechten kann. Die Anfechtung hat keine 
aufschiebende Wirkung für die Eröffnung 
des vereinfachten Liquidationsverfahrens 
und wird vom Gericht unverzüglich 
bearbeitet.

Entscheidung über den Antrag auf 
Eröffnung des vereinfachten 
Liquidationsverfahrens vor Gericht 
anfechten kann. Die Anfechtung hat keine 
aufschiebende Wirkung für die Eröffnung 
des vereinfachten Liquidationsverfahrens 
und wird vom Gericht unverzüglich 
bearbeitet.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 44 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Absatz 1 gilt nicht für 
Forderungen von Arbeitnehmern. 
Abweichend von Unterabsatz 1 können 
die Mitgliedstaaten Absatz 1 auf 
Forderungen von Arbeitnehmern 
anwenden, sofern und soweit die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die 
Erfüllung solcher Forderungen in 
präventiven Restrukturierungsrahmen 
auf einem vergleichbaren Schutzniveau 
garantiert ist.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 48 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Zu den Vermögenswerten der 
Insolvenzmasse gehören Vermögenswerte, 
die sich zum Zeitpunkt der Eröffnung des 
vereinfachten Liquidationsverfahrens im 
Besitz des Schuldners befanden, 
Vermögenswerte, die nach der Stellung des 
Antrags auf Eröffnung eines solchen 
Verfahrens erworben wurden, sowie 
Vermögenswerte, die im Wege von 
Anfechtungs- oder andere Klagen 
beigetrieben wurden.

(2) Zu den Vermögenswerten der 
Insolvenzmasse gehören Vermögenswerte, 
die sich zum Zeitpunkt der Eröffnung des 
vereinfachten Liquidationsverfahrens im 
Besitz des Schuldners befanden, 
Vermögenswerte, die nach der Stellung des 
Antrags auf Eröffnung eines solchen 
Verfahrens erworben wurden, sowie 
Vermögenswerte, die im Wege von 
Anfechtungs- oder andere Klagen 
beigetrieben wurden. Dieser Absatz gilt 
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unbeschadet von Vermögenswerten, die 
sich in Erfüllung eines Mietvertrags 
vorübergehend im Besitz des Schuldners 
befinden.

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 49 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständige Behörde im 
vereinfachten Liquidationsverfahren, 
sobald die Insolvenzmasse festgestellt und 
das Verzeichnis der Forderungen gegen 
den Schuldner erstellt wurde,

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständige Behörde oder, sofern 
bestellt, der Insolvenzverwalter im 
vereinfachten Liquidationsverfahren, 
sobald die Insolvenzmasse festgestellt und 
das Verzeichnis der Forderungen gegen 
den Schuldner erstellt wurde,

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 49 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständige Behörde, wenn sie die 
Verwertung der in Absatz 1 Buchstabe a 
genannten Vermögenswerte des Schuldners 
vornimmt, auch festlegt, wie die 
Verwertung erfolgen soll. Andere 
Verwertungsweisen als die Veräußerung 
der Vermögenswerte des Schuldners im 
Wege einer elektronischen öffentlichen 
Auktion kommen nur in Betracht, wenn sie 
in Anbetracht der Beschaffenheit der 
Vermögenswerte oder der Umstände des 
Verfahrens als angemessener erachtet 
werden.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die zuständige Behörde oder, sofern 
bestellt, der Insolvenzverwalter, wenn sie 
bzw. er die Verwertung der in Absatz 1 
Buchstabe a genannten Vermögenswerte 
des Schuldners vornimmt, auch festlegt, 
wie die Verwertung erfolgen soll. Andere 
Verwertungsweisen als die Veräußerung 
der Vermögenswerte des Schuldners im 
Wege einer elektronischen öffentlichen 
Auktion kommen nur in Betracht, wenn sie 
in Anbetracht der Beschaffenheit der 
Vermögenswerte oder der Umstände des 
Verfahrens als angemessener erachtet 
werden.

Änderungsantrag 74
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 58 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass ein Gläubigerausschuss ausschließlich 
auf Beschluss der Gläubigerversammlung 
eingesetzt wird.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass ein Gläubigerausschuss ausschließlich 
auf Beschluss der Gläubigerversammlung 
und im Einklang mit dem nationalen 
Recht wird.

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 59 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Mitglieder des 
Gläubigerausschusses entweder auf der 
Gläubigerversammlung oder durch 
Gerichtsbeschluss innerhalb von 30 Tagen 
nach Eröffnung des Verfahrens gemäß 
Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2015/848 ernannt 
werden.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Mitglieder des 
Gläubigerausschusses entweder auf der 
Gläubigerversammlung oder durch 
Gerichtsbeschluss unverzüglich nach 
Eröffnung des Verfahrens gemäß 
Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2015/848 ernannt 
werden.

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 59 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die ernannten Mitglieder des 
Gläubigerausschusses die 
unterschiedlichen Interessen der Gläubiger 
oder Gläubigergruppen angemessen 
widerspiegeln.

(3) Die Mitgliedstaaten können 
sicherstellen, dass die ernannten 
Mitglieder des Gläubigerausschusses die 
unterschiedlichen Interessen der Gläubiger 
oder Gläubigergruppen angemessen 
widerspiegeln.

Änderungsantrag 77
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 61 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Zahl der Mitglieder des 
Gläubigerausschusses mindestens 3 
beträgt und 7 nicht überschreitet.

entfällt

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 64 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Aufgabe des Gläubigerausschusses darin 
besteht, zu gewährleisten, dass bei der 
Durchführung des Insolvenzverfahrens die 
Interessen der Gläubiger geschützt und 
einzelne Gläubiger einbezogen werden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Aufgabe des Gläubigerausschusses darin 
besteht, zu gewährleisten, dass bei der 
Durchführung des Insolvenzverfahrens die 
Interessen der Arbeitnehmer und 
Gläubiger geschützt und einzelne 
Gläubiger sowie Arbeitnehmer oder ihre 
Vertreter einbezogen werden.

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
Artikel 69a

Meldung von Daten

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Kommission bietet den 
Mitgliedstaaten in Absprache mit der 
Europäischen Bankaufsichtsbehörde 
Unterstützung bei der Verbesserung und 
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Harmonisierung der Meldung von Daten 
an, um eine regelmäßige Bewertung der 
Wirksamkeit nationaler 
Insolvenzverfahren zu ermöglichen.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 69 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Zwei Jahre nach Inkrafttreten und 
danach erstellt die Kommission in 
Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Bankaufsichtsbehörde regelmäßig einen 
Jahresbericht über Insolvenzfälle nach 
der einschlägigen Insolvenzverordnung, 
damit die Wirksamkeit des eingerichteten 
Systems bewertet werden kann.
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ANLAGE: EINRICHTUNGEN ODER PERSONEN
VON DENEN DER VERFASSER DER STELLUNGNAHME BEITRÄGE 

ERHALTEN HAT

Gemäß Anlage I Artikel 8 der Geschäftsordnung erklärt der Verfasser der Stellungnahme, dass er bei 
der Vorbereitung der Stellungnahme bis zu deren Annahme im Ausschuss Beiträge von folgenden 
Einrichtungen oder Personen erhalten hat:

Einrichtung und/oder Person
Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter DeutschlandsConseil national des 
administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa
Hanbury Strategy and Communications Limited
Leaseurope
CENTR - Council of European Top Level Domain Registries
Deutscher Gewerkschaftsbund
Kreditschutzverband von 1870
Bundesnotarkammer K.d.ö.R.
Deutscher Anwaltverein
Dutch Federation of Pension Funds

Die vorstehende Liste wird unter der ausschließlichen Verantwortung des Verfassers der 
Stellungnahme erstellt
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VERFAHREN DES MITBERATENDEN AUSSCHUSSES

Titel Harmonisierung bestimmter Aspekte des Insolvenzrechts

Bezugsdokumente – Verfahrensnummer COM(2022)0702 – C9-0410/2022 – 2022/0408(COD)

Federführender Ausschuss
 Datum der Bekanntgabe im Plenum

JURI
26.1.2023

Stellungnahme von
 Datum der Bekanntgabe im Plenum

ECON
26.1.2023

Verfasser der Stellungnahme
 Datum der Benennung

René Repasi
1.3.2023

Prüfung im Ausschuss 30.8.2023 9.10.2023

Datum der Annahme 28.11.2023
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0:

46
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Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Rasmus Andresen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Gunnar Beck, 
Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Engin Eroglu, 
Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, 
Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France 
Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios 
Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Pedro Marques, Denis 
Nesci, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kira Marie 
Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien 
Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva 
Pereira, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Andżelika Anna Możdżanowska, René Repasi

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 209 Abs. 7)

Barry Andrews, Alessandra Basso, Theresa Bielowski, Carlos Coelho, 
Francisco Guerreiro, Ivars Ijabs, Fabienne Keller, Janusz Lewandowski, 
Liudas Mažylis, Erik Poulsen, Roberts Zīle
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